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M a g i s t r a t                                                                        Bremerhaven, 28.01.2009





	M i t t e i l u n g   N r .  StVV - AF 2/2009 (§ 36 GOStVV)





zur Anfrage Nr. StVV - AF 2/2009 nach § 36 GOStVV der Gruppe BiW vom 05.01.2009



Thema Hundesteuer in Bremerhaven 


I.	Die Anfrage lautet:

Wir fragen den Magistrat:

1) Wie viele Hunde sind aktuell (Stand 31.12.2008) in Bremerhaven steuerlich angemeldet?


2) Wie hoch waren die Gesamteinnahmen der Stadt Bremerhaven aus der Hundesteuer in den Jahren 2006, 2007 und 2008? Wie hoch wird diese Steuer vermutlich in 2009 ausfallen?


3) Wie viele Hunde sind nach Schätzung des Magistrats in Bremerhaven steuerlich nicht angemeldet (ohne die in § 6 Hundesteuerortsgesetz genannten Ausnahmen)?


4) Verstöße gegen das Hundesteuerortsgesetz 

a) Wie viele Verstöße gegen § 11 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 Hundesteuerortsgesetz wurden in den Jahren 2006, 2007 und 2008 jeweils festgestellt?

b) Wie hoch waren die Bußgeldeinnahmen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und § 13 Abs. 1 Nr. 2 jeweils in den genannten Jahren?



II.	Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2009 beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:

Zu 1)	Zum Stichtag 31.12.2008 waren in Bremerhaven 3.941 Hunde steuerlich angemeldet.





Zu 2)	Die Einnahmen aus der Hundesteuer stellen sich in den Jahren 2006 bis 2008 wie folgt dar:

2006					301.807,34 €
2007					292.170,70 €
2008					296.274,63 €

Für das Jahr 2009 werden Einnahmen in Höhe von 300.000 € erwartet.

Zu 3):	Gesicherte Erkenntnisse über nicht angemeldete Hunde liegen nicht vor. 

Zu 4): 	a)  Entsprechende Fälle werden statistisch nicht erfasst. 

b)  Die Einnahmen aus Bußgeldern werden beim Bürger- und Ordnungsamt 
     nicht nach ihrer Herkunft ausgewiesen, so dass eine Quantifizierung nicht   
     möglich ist.  







Schulz
Oberbürgermeister

